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Dr. Ralph 
Oliver Graef
(40) hat nach 7 
Jahren als Part-
ner der Medi-
enrechtskanzlei 
Unverzagt von 
Have eine eige-
ne Kanzlei ge-
gründet.

G R A E F 
Rechtsanwälte
(www.graef.eu) 
fokussieren ihre 
Beratung auf 
die Bereiche Medienrecht, 
Entertainment Law und 
Geistiges Eigentum (IP). 
Von den Standorten Ham-
burg und Berlin aus werden 
deutsche und internationa-
le Medienunternehmen aus 
der Film- und Verlagsbran-
che, sowie Unternehmer aus 
dem Bereich Games und 
Web 2.0, Werbeagenturen, 
Prominente, Fotografen 
und andere Kreative bera-
ten. Geplant ist der weitere 
Ausbau von momentan zwei 
Partnern und einer Associate 
auf sechs Anwälte in diesen 
Schwerpunktbereichen.

Graef ist sowohl in Deutsch-
land als auch in den USA als 
Anwalt zugelassen. Vor sei-
ner Partnerschaft in der So-
zietät Unverzagt von Have 
war er Chief Operating Of-

fi cer (COO) und Mitgesell-
schafter des Sportrechtever-
markters Global Sportnet. 
Er berät vor allem Film- und 
Fernsehproduzenten sowie 
Fernsehsender wie z.B. Stu-
dioCanal und BBC. Ein wei-
terer Schwerpunkt liegt in 
der Beratung von Buchver-
lagen wie der Verlagsgrup-
pe Oetinger und Kreativen 
wie der Erbengemeinschaft 
Astrid Lindgren. „Mein An-
satz ist klar international“, 
erklärt Graef selbstbewußt. 
„Als deutscher und ameri-
kanischer Anwalt spreche 
ich beide Sprachen und lebe 
beide Kulturen. Die Medien-
branche braucht Berater, die 
die Konvergenz der Medien 
und die Internationalisierung 
des Geschäfts verstehen und 
konsequent mitgehen.“(al)

Romantik oder Spannung? 
Vor diese Wahl stellen uns 
die Filmtitel dieser Woche. 
Für verdeckte Ermittlungen 
im Bereich „Undercover 
Love“ engagiert sich die 
POLYPHON Film- und 
Fernsehgesellschaft mbH in 
Hamburg und die Mandanten 
von Rechtsanwältin Bettina 
Krause Tutzing geben den 
Rat: „Alisa - Folge Deinen 
Herzen“. Die Hamburger 
Network Movie Film- und 
Fernsehproduktion GmbH
setzt noch ein „P.S. Vermisse 
Dich !“ darunter. Sat.1 Ber-
lin droht sogar: „Ich steig‘ 
Dir aufs Dach, Liebling“. 
„Der verlorene Vater“, pro-
duziert von der Eikon Media 
GmbH Berlin, thematisiert 
dagegen Trennungsprobleme 
und den verzweifelten Kampf 
um Sorgerechte. Die Frank-
furter U5 Filmproduktion 
GmbH & Co. KG setzt auf 
Spannung und geht in den 
diplomatischen Dienst. In 

Südafrika muss sich „Der 
Botschafter“ mit alter Liebe 
und neuer Korruption ausein-
andersetzen. Für spannende 
Unterhaltung sorgen auch die 
Mandanten der Müchener 
Kanzlei Poll Straßer Ventro-
ni Feyock Rechtsanwälte.
Sie schützen sich „Die City-
Krieger“, „Everest - Wettlauf 
in den Tod“ und „Der Chaot 
mit der Todesfaust“. Die Bil-
ler & Vass TV Produktion
Berlin fragt sich wie ernst 
nachbarschaftliche Aus-
einandersetzungen werden 
können und berichtet über 
den „Krieg am Gartenzaun“. 
Zum Stressabbau empfehlen 
wir diese Woche die neuen 
Titel der astragon Software 
GmbH Mönchengladbach. 
Ob baggern, Gabelstapler 
fahren oder als Sprengmeis-
ter aktiv werden. Die Simu-
lator-Programme bieten alle 
Möglichkeiten für Selbstver-
wirklichung und Agressions-
Therapie. (al)
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3 Hours!
A
Achterbahn-Simulator
Achterbahn-Simulator 2009
Alisa - Folge Deinem Herzen
Angeln 2010
B
Bagger-Simulator
Bagger-Simulator 2010
Baumaschinen-Simulator
Bau-Simulator
Bei uns und um die Ecke
best party
BOULEVARD TIMES
Bramscher Schaufenster
Buchführung mit Zukunft
Bus-Simulator
Bus-Simulator 2009
Bus-Simulator 2010
D
Das Präsidium
Der Bauernhof
Der Botschafter
Der verlorene Vater
Deutschland Truck Simulator
dialog
dialogevent
dialoghotel
Die City-Krieger
E
Edition Bauhandwerk 2 

Fabriken und Speicher 
neu genutzt

Edition Bauhandwerk 3 
Kirchen und Klöster 
neu genutzt

Edition Bauhandwerk 4 
Historische Gebäude
neu genutzt

Ein Botschafter im Einsatz
Euro Truck Simulator
event manager
eventmanager
Everest - Wettlauf in den Tod
F
Feuerwehr-Simulator
Feuerwehr-Simulator 2010
Formate
Freizeit Idee
Freizeit Spezial
G
Gabelstapler-Simulator
Gabelstapler-Simulator 2009
German Truck Simulator
GoCompanyLoad
GoHistoryArchive
H
Holz ist unsere Welt
I
IAW-Wirtschaftsmonitor 

Baden Württemberg
IAW-Wohnungsmonitor 

Baden-Württemberg
Ich steig‘ Dir aufs Dach, 

Liebling
Im Auftrag der Botschaft
Im Dienst der Botschaft

K
Kino Szene Köln
Kolo-Prokto Update
Kran-Simulator
Krieg am Gartenzaun
Kunden richtig gut fi nden
Kung Pow - Der Chaot mit 

der Todesfaust
L
Laible & Frisch
Landmaschinen-Simulator
Landwirtschafts-Simulator
Landwirtschafts-Simulator 

2009
Länger aktiv leben!
Leben gegen Leben
LKW-Simulator
M
Made in Rheinland-Pfalz
Müllabfuhr-Simulator
my party
my party tv
my-party
P
P.S. Vermisse Dich!
party tv
Plus
Plus - das deutsche 

50plus-Magazin
Plus - das Ratgeber-Magazin 

für alle ab 50
Plus - das Ratgeber-Magazin 

für alle über 50
Plus Magazin

Plus Magazin - das Ratgeber-
Magazin für die bessere 
Hälfte des Lebens

Plus Magazin - der Ratgeber 
für alle über 50

Plus Magazin - der Ratgeber 
für die bessere Hälfte des 
Lebens

Plus Magazin - weil Erfah-
rung zählt

S
Schiff-Simulator
Schiff-Simulator 2010
Schulleitung und Schulent-

wicklung
Sicher anlegen in der Krise
Sing mit den Stars
Spreng-Simulator
Spreng-Simulator 2009
Steuern, Managen, Führen
T
Truck Simulator
U
Undercover Love
V
Vips & Hits
W
Wissen erleben
Wissen im Griff

Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

18.11.2008, Woche 47, Nr. 900  09.12.2008, Woche 50, Nr. 903
Anzeigenschluss: 14.11.2008, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 05.12.2008, 10 Uhr

Die nächste Ausgabe erscheint am

K&R erscheint mit Schwerpunkt Titelschutz

Die 92 neuen Titel dieser Woche

Die Novemberausgabe der 
juristischen Fachzeitschrift 
Kommunikation & Recht 
widmet sich u.a. dem The-
ma Werktitelschutz. Rechts-
anwältin Verena Hoene, 
LL.M. Köln gibt einen 
Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen des Titel-
schutzrechts und der hierzu 

ergangenen Rechtsprechung 
der letzten zwei Jahre. Die 
Autorin erläutert Anwen-
dungsbereich und Schutzvor-
aussetzungen für Titelschutz 
und erklärt das Verhältnis 
zu anderen Schutzrechten.
Zudem wird das Urteil des 
LG Berlin zur Frage des Ti-
telrechts für das Lehrbuch 

„Internetrecht“ ausführlich 
besprochen. K&R erscheint 
im Verlag Recht und Wirt-
schaft GmbH Frankfurt 
(www.ruw.de). (al)
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OLG München stoppt Handel mit gebrauchter Software
von Rechtsanwalt Dr. Frank Remmertz

Das OLG München hat mit 
Urteil vom 3.7.2008 (6 U 
2759/07) den Handel mit „ge-
brauchten“ Softwarelizenzen 
untersagt und ein Urteil der 
Vorinstanz (LG München I, 
Urteil vom 15.3.2007 – 7 O 
7061/06) bestätigt. Überra-
schend war das Urteil nicht, 
da beide Gerichte bereits in 
den vorangegangenen Ver-
fügungsverfahren zwischen 
dem Softwarehersteller 
Oracle und der Firma Used-
Soft GmbH so entschieden 
hatten. Das Urteil des OLG 
München ist noch nicht 
rechtskräftig, da Nichtzulas-
sungsbeschwerde bei dem 
Bundesgerichtshof eingelegt 
wurde.

Streitgegenstand ist ein Ge-
schäftsmodell der Firma 
UsedSoft GmbH, die mit 
„gebrauchten“ Software-
lizenzen handelt. Worum 
geht es? Oracle erteilt dem 
Ersterwerber und Nutzer 
der Software einfache Nut-
zungsrechte mit der Maßga-
be, dass diese nicht weiter 
übertragen werden dürfen. 
Es fi ndet nur ein Onlineer-
werb statt, wobei der Nutzer 
das Recht erhält, die Soft-
ware auf seinem Rechner 
downzuloaden. Die Überga-
be einer CD ist dafür nicht 
erforderlich. Das Vertriebs-
modell der UsedSoft GmbH 
sieht vor, dass sie ihren 
Kunden „gestattet“, sich die 
Software von der Homepage 
des Herstellers herunterzu-
laden und auf dem eigenen 
Rechner, und sei es nur in 
den Arbeitsspeicher, zu la-
den. Eine CD-ROM wird 
von der UsedSoft GmbH da-
bei nicht geliefert.

Das Problem: Der Software-
hersteller hat naturgemäß ein 
Interesse daran, dass seine 
Lizenz- und Preisstrukturen 
nicht durch den Handel mit 
Second-Hand-Softwareli-
zenzen unterlaufen werden. 
Andererseits besteht ein 
wirtschaftliches Bedürfnis, 
durch Arbeitsplatzabbau, 
Umstrukturierungen und 
Insolvenzen nicht benötigte 
Lizenzen weiter zu veräu-
ßern. 

Im Mittelpunkt der recht-
lichen Auseinandersetzung 
steht die Frage, ob der ur-
heberrechtliche Erschöp-
fungsgrundsatz, der nach 
dem Gesetzeswortlaut nur 
für körperliche Werkstücke 
gilt, auch für die Online-
übertragung anwendbar ist. 
Hierzu ein einfaches Bei-
spiel: Wer eine Software im 
Laden kauft, erhält zumeist 
eine CD-ROM. Einmal ver-
kauft, kann diese CD-ROM 
selbstverständlich weiter-
verkauft werden, ohne dass 
dafür die Zustimmung des 
Softwareherstellers notwen-
dig ist. Das Recht an der 
CD-ROM ist „erschöpft“. 
Nach einer Ansicht ist die 
Interessenlage identisch, 
wenn Softwarelizenzen 
online, also unverkörpert, 
übertragen werden. Es ma-
che keinen Unterschied, ob 
ein körperliches Werkstück 
wie eine CD-ROM über-
geben oder ob die Software 
zwecks Download online 
zur Verfügung gestellt wird. 
Daher wird teilweise eine 
analoge Anwendung des Er-
schöpfungsgrundsatzes auf 
Onlineübertragungen befür-
wortet. Ferner ist streitig, 

ob eine analoge Anwendung 
nur zu einer Erschöpfung 
des Verbreitungsrechts oder 
(auch) zu einer Erschöpfung 
des Vervielfältigungsrechts 
führt. Dies ist hier wesent-
lich, da für die Nutzung eines 
urheberrechtlich geschützten 
Computerprogramms die 
Einräumung eines Verviel-
fältigungsrechts notwendig 
ist. Denn jeder Download 
und jede Speicherung des 
Programms auf dem eige-
nen Rechner ist bereits eine 
Vervielfältigung des Pro-
gramms, die grundsätzlich 
der Zustimmung des Urhe-
bers bedarf. Da der Soft-
warehersteller in dem Fall 
des OLG München in seinen 
AGBs dem Ersterwerber nur 
einfache Nutzungsrechte 
eingeräumt hatte, war zu 
entscheiden, ob ein Zweit-
erwerb möglich war oder ob 
sich der Zweiterwerber auf 
den Erschöpfungsgrundsatz 
berufen konnte. Ein gutgläu-
biger Erwerb ist bei immate-
riellen Vermögensrechten 
jedenfalls nicht möglich.

Das OLG München hat einer 
analogen Anwendung des 
Erschöpfungsgrundsatzes 
eine klare Absage erteilt 
und sich in einem apodik-
tischen Urteil der Begrün-
dung der Vorinstanz ange-
schlossen. Das Landgericht 
München hatte bereits aus-
führlich in seinem Urteil 
vom 15.3.2007 begründet, 
dass für eine Analogie kein 
Raum ist, da der Gesetzge-
ber die Online-Übertragung 
kannte, aber bewusst keine 
Erschöpfung habe eintreten 
lassen wollen. Im Übrigen 
gelte der Erschöpfungs-
grundsatz auch nur für eine 
Verbreitung und nicht – wie 
hier – für eine Vervielfälti-
gung des Programms, was 
der Bundesgerichtshof be-
reits in seinem Urteil vom 
4.5.2000 (I ZR 256/97 
- Parfumfl akon) entschie-
den hatte. Vielmehr könne 
der Hersteller auch durch 
Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen die Weiterüber-
tragung der Softwarelizenz 
wirksam ausschließen und 
zwar dergestalt, dass nicht 
nur die Weiterübertragung 
unzulässig, sondern sogar 
rechtlich gar nicht möglich 
ist, also mit „dinglicher Wir-
kung“.

Empfehlung für die Praxis:
Das Urteil stärkt die Rechte 
der Softwareindustrie, be-
deutet aber noch nicht not-
wendigerweise das „Aus“ 
für den Handel mit ge-
brauchten Softwarelizenzen. 
Denn das OLG München 
hat nur in einem – allerdings 
wichtigen – Einzelfall ent-
schieden, der nicht sämt-
liche Vertriebsmodelle, die 

Dr. Frank Remmertz
RAe Buse Heberer Fromm
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gegenwärtig im Markt anzu-
treffen sind, betrifft. So hat z. 
B. eine andere Zivilkammer 
des Landgerichts München I 
mit – rechtskräftigem – Ur-
teil vom 28.11.2007 (30 O 
8684/07) im Falle des Han-
dels mit Microsoft-Lizenzen 
durch die UsedSoft GmbH 
entschieden, dass die Veräu-
ßerung einzelner Microsoft-
Softwarelizenzen, die zuvor 
im Rahmen von Volumen-
lizenzverträgen abgegeben 
worden waren, auch ohne 

Zustimmung von Microsoft 
im Grundsatz wirksam mög-
lich ist. 

Bei so genannten Volumenli-
zenzen wird vom Software-
hersteller dem Ersterwerber 
der Software eine Master-
kopie auf CD-ROM über-
geben, verbunden mit einer 
bestimmten Anzahl von Li-
zenzen. Eine Onlineübertra-
gung fand dabei nicht statt. 
Zudem bleibt abzuwarten, 
ob und wie der BGH in dem 

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Euro Truck Simulator
German Truck Simulator
LKW-Simulator
Deutschland Truck Simulator
Truck Simulator
Baumaschinen-Simulator
Landmaschinen-Simulator

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH,
Limitenstraße 64-78, 41236 Mönchengladbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Sing mit den Stars
Vips & Hits

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstleis-
tungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeugnisse 
aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Fall des OLG München ent-
scheiden wird. Da der Streit 
von der Fachwelt mit groß-
em Interesse verfolgt wird, 
ist nicht unwahrscheinlich, 
dass sich der BGH der Sache 
annimmt. Somit bleibt zu-
nächst abzuwarten, ob sich 
das Geschäftsmodell des 
Handels mit „gebrauchten“ 
Softwarelizenzen durch-
zusetzen vermag. Es ist 
aber auch denkbar, dass der 
EuGH das letzte Wort haben 
wird, da die deutsche Vor-

schrift auf einer EU-Richtli-
nie beruht, über deren Aus-
legung im Zweifelsfall der 
EuGH zu befi nden hat. Der 
Streit kann sich also noch 
eine Weile hinziehen.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Freizeit Idee
Freizeit Spezial

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Schriftarten und Zusätzen für alle Medien, insbesondere für alle 
Printmedien und Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Internet und 
sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ein-
schließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, Online- und Off-
line-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und Medienprodukte 
aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-Anwendungen, Unifi ed 
Messaging Systems, SMS, WAP, Softwareerzeugnisse aller Art, für Event-
Merchandising sowie für Messen, Kongresse und sonstige Veranstaltungen 
aller Art.

df-mp Patentanwälte,
Fünf Höfe, Theatinerstraße 16, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Edition Bauhandwerk 2
Fabriken und Speicher neu genutzt

Edition Bauhandwerk 3
Kirchen und Klöster neu genutzt

Edition Bauhandwerk 4
Historische Gebäude neu genutzt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Ab-
wandlungen für Printmedien, elektronische und digitale Medien sowie 
Online-Dienste.

Rechtsanwälte Fraenkel Faust Herbold,
Kolbeplatz 4, 33330 Gütersloh
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Laible & Frisch

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und 
sonstige elektronische Medien und Netzwerke einschließlich Offl ine- und 
Online-Diensten, sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeug-
nisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommuni-
kationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Messaging Systems, SMS, 
WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Literatur- und Druck-
erzeugnisse.

Schwabenlandfi lm GmbH,
Im Waager 14, 72581 Dettingen an der Erms

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Angeln 2010
Landwirtschafts-Simulator 2009
Landwirtschafts-Simulator
Feuerwehr-Simulator 2010
Feuerwehr-Simulator
Bagger-Simulator 2010
Bagger-Simulator
Kran-Simulator
Schiff-Simulator 2010
Schiff-Simulator
Gabelstapler-Simulator 2009
Gabelstapler-Simulator
Achterbahn-Simulator 2009
Achterbahn-Simulator
Spreng-Simulator 2009
Spreng-Simulator
Bus-Simulator 2009
Bus-Simulator 2010
Bus-Simulator
Müllabfuhr-Simulator
Bau-Simulator
Der Bauernhof

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

astragon Software GmbH,
Limitenstraße 64-78, 41236 Mönchengladbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Kolo-Prokto Update

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Darstellungs-
formen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Bücher und alle anderen Printmedi-
en, Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD und MD (miniDisc) 
und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstleistun-
gen aller Art.

Peter Keil Rechtsanwalt,
Louisenstraße 139, 61348 Bad Homburg v.d.H.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Schulleitung und Schulentwicklung
Steuern, Managen, Führen

in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwand-
lungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen, Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen in sämtlichen Medien, einschließlich Ton- und Bildtonträger, 
Hörfunk, Film, Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die 
Nutzung als Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und 
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich 
Offl ine- und Online-Dienste, sonstige audiovisuelle, elektronische und di-
gitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich 
Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse 
aller Art und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen, so-
wie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Streitbörger Speckmann Rechtsanwälte,
Adenauerplatz 4, 33602 Bielefeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Länger aktiv leben!
Organstärkung

Entschlacken-Entgiften

Interessante Erfahrungen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Wolfgang Rietig,
Bergstraße 11, 87719 Mindelau
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Leben gegen Leben
Der Botschafter
Ein Botschafter im Einsatz
Im Dienst der Botschaft
Im Auftrag der Botschaft

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Kino-, Rundfunk- und 
Fernsehsendungen, sonstige audiovisuelle Medien und Träger sowie Druck-
erzeugnisse.

U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG,
Hanauer Landstraße 52, 60314 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Die City-Krieger
Everest - Wettlauf in den Tod
Kung Pow - Der Chaot mit der Todesfaust

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstleis-
tungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeugnisse 
aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

my party
my-party
my party tv
party tv
best party

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, entsprechenden Zu-
sätzen in allen Medien, einschließlich elektronische Medien, insbesondere 
auch Online und Offl ine Diensten, sowie für Messen, Kongresse, Fachta-
gungen und sonstige Veranstaltungen aller Art.

GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT Patentanwälte,
Kriegsstraße 234, 76135 Karlsruhe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

dialog

dialoghotel

dialogevent

eventmanager

event manager

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

master of masters® media,
master of masters® event marketing gmbh,
Gutzkowstraße 45, 60594 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

GoHistoryArchive
GoCompanyLoad
Kunden richtig gut fi nden

in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten  für alle möglichen Medien insbesondere 

Softwareerzeugnisse.

GoCRM&touCon.H.Steffan,
Im Mühlgarten 20, 79589 Binzen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Holz ist unsere Welt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Holzplattenverkaufsgesellschaft mbH,
Botnanger Straße 33, 70193 Stuttgart
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Made in Rheinland-Pfalz

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und Fernsehen, Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art, Film, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und 
sonstige Online-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

IAW-Wohnungsmonitor 
Baden-Württemberg

IAW-Wirtschaftsmonitor 
Baden Württemberg

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung,
Ob dem Himmelreich 1, 72074 Tübingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Kino Szene Köln

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten für Softwareerzeugnisse, Druckereierzeug-

nisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auf 

CD-Rom, DVD, Offl ine- und Onlinedienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwalt Georg Lecheler,
Konrad-Adenauer-Ufer 23, 50668 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Krieg am Gartenzaun

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen sowie Wortverbindungen, für 

alle Medien, vor allem Druckerzeugnisse, Film, Fernsehen, Hörfunk und 

elektronische Medien einschließlich den Multimedia Anwendungen (On-

line und Offl ine-Dienste).

Biller & Vass TV Produktion,
Schwedter Straße 9B, 10119 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Alisa - Folge Deinem Herzen

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ich steig‘ Dir aufs Dach, Liebling

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sicher anlegen in der Krise

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stiftung Warentest,
Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Präsidium

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

OPAL Filmproduktion GmbH,
Rückertstraße 5, 10627 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wissen im Griff

Wissen erleben

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG,
Opladener Straße 8, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

BOULEVARD TIMES

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Wolfgang W. Lange,
Frankenallee 28, 65779 Kelkheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Undercover Love

Bei uns und um die Ecke

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien.

POLYPHON Film- und Fernsehgesellschaft mbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Bramscher Schaufenster

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Werbeservice Bödige,
Marieluise-Fleißer-Straße 45, 49086 Osnabrück

Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

Buchführung mit Zukunft

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Handbü-
cher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offl ine- und Online-Dienste 
sowie sonstige Medien.

DATEV eG,
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg
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□ JA ich bestelle markenartikel im Probe-Abonne-
ment. Ich erhalte die nächsten drei Ausgaben
markenartikel zum Preis von 20,00 Euro inkl.
Versand zzgl. USt. Das Probe-Abonnement endet
automatisch.

□ JA ich bestelle markenartikel im Jahres-Abonne-
ment. Ich erhalte das Magazin ab sofort regelmäßig
für 98,00 Euro inkl. Versand zzgl. USt. Das Abon-
nement gilt zunächst für ein Jahr (11 Ausgaben)
und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr,
wenn ich nicht mit der Frist von vier Wochen zum
Ende des Bezugjahres schriftlich kündige.

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.:

Email:

Datum, Unterschrift

BITTE IN BLOCKSCHRIFT! TSA

Produktpiraterie – Marken
im Kampf gegen Plagiate

New Business Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 70 12 45 • 22012 Hamburg

Birgit Jessen 
Telefon 040/60 90 09-62

Fax 040/60 90 09-66
jessen@new-business.de

aus der Rubrik
Markenrecht

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

P.S. Vermisse Dich!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Network Movie Film- und 
Fernsehproduktion GmbH & Co. KG,
Steinhöft 11, 20459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Formate

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

R-DESIGN.DE Armin Reinhardt,
Geiselgasteigstraße 98a, 81545 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der verlorene Vater

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Eikon Media GmbH,
Bergmannstraße 102, 10961 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

3 Hours!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, auch elek-
tronische Medien aller Art.

KSM Verlag,
Schaffnerstraße 5, 89073 Ulm
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Plus - das Ratgeber-Magazin für alle über 50
Plus Magazin - der Ratgeber für alle über 50
Plus Magazin - weil Erfahrung zählt
Plus Magazin
Plus Magazin - der Ratgeber für die bessere Hälfte des Lebens
Plus Magazin - das Ratgeber-Magazin für die bessere Hälfte des Lebens
Plus
Plus - das Ratgeber-Magazin für alle ab 50
Plus - das deutsche 50plus-Magazin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Schriftarten für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse und elektronische Medien einschließlich Multi-
media-Anwendungen (Online- und Offl ine-Dienste).

Kanzlei Dr. Rehbock & Kollegen, Gabriele-Münter-Straße 3, 82110 Germering

Über 52.000 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de


